
 

 

 

 

 

 

 

Unzulässig sind Absprachen sowie der Austausch unternehmensbezogener Informationen 

zu den nachfolgend benannten Themen. In dieser Mitgliederversammlung werden diese 

Themen daher nicht erörtert: 

 Preise und Preisbestandteile, insbesondere Endkundenpreise, Mindestpreise, 

Preisbandbreiten, Einkaufspreise, Zeitpunkte von Preiserhöhungen, einzelne 

Preisbestandteile, Kalkulationsgrundlagen, die Weitergabe gestiegener Vorkosten, 

die Gewährung von Rabatten. 

 Konditionen, z. B. Umfang von Gewährleistungen und Garantien, 

Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen, Durchführung von begleitenden 

Services. 

 Kunden, z. B. welche Kunden oder Kundengruppen von dem einen und von dem 

anderen Wettbewerber beliefert werden; welches Unternehmen welche Kunden 

als seine „Stammkunden“ betrachtet. 

 Liefergebiete: insbesondere die Aufteilung oder gegenseitige Respektierung von 

Liefergebieten. 

 Quoten und Kapazitäten, insbesondere Drosselung oder Beschränkung der 

Produktion, Produktionsquoten oder Kapazitätsverknappung. 

 Teilnahme an Ausschreibungen, insbesondere wer an welchen Ausschreiben 

teilnimmt, Preise oder Konditionen diesbezüglich. 

 Geplante Marktaustritte oder Markteintritte. 

 Geplante Produkt- oder Serviceinnovationen. 

 Boykotte, d. h. Aufruf, mit bestimmten Unternehmen nicht zusammenzuarbeiten, 

insbesondere diese nicht zu beliefern oder nicht von ihnen zu beziehen. 


